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L37063 Kurzparkzonenabgabe Parkabgabe Parkgebühren Niederösterreich

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13 Abs3;

AVG §61 Abs5;

AVG §63 Abs3;

B-VG Art139;

B-VG Art18 Abs2;

KurzparkzonenabgabeG NÖ §1;

KurzparkzonenabgabeG NÖ §3 Abs2;

KurzparkzonenabgabeG NÖ §6 Abs1 lita;

VStG §24;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Fehlt im Berufungsschriftsatz ein begründeter Berufungsantrag hinsichtlich der Schuldfrage, obwohl in der

Rechtsmittelbelehrung des Straferkenntnisses auf das Erfordernis eines begründeten Berufungsantrages hingewiesen

wird, und richtet sich der begründete Berufungsantrag nur gegen die Strafhöhe, so ist hinsichtlich der Schuldfrage

Teilrechtskraft eingetreten. Daran ändert auch der nach Ablauf der Berufungsfrist eingebrachte Schriftsatz nichts

mehr, mit dem Bedenken gegen die Gesetzmäßigkeit der Verordnung (Kurzparkzonenabgabeverordnung) der

Gemeinde geltend gemacht werden.
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